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Wärmenetze -  
Fördermöglichkeiten nach KWK-G 

 
   Zweck des KWK-G 

Durch das KWK-G (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) 
werden die Modernisierung und der Neubau von 
KWK-Anlagen, die Unterstützung der 
Markteinführung der Brennstoffzelle, der Neu- und 
Ausbau von Wärmenetzen, Netzverstärkungs-
maßnahmen sowie der Zusammenschluss von 
Wärmenetzen, in die Wärme aus KWK-Anlagen 
eingespeist wird, gefördert.  
 

Förderumfang 

Neben den Zuschlägen für ausgespeisten KWK-
Strom werden seit der Novellierung des KWK-G 
zum 1. Januar 2009 auch der Aus- und Neubau von 
öffentlichen Wärmenetzen gefördert, die durch 
KWK-Anlagen versorgt werden. 
 

Begriff des Wärmenetzes 

Wärmenetze im Sinne des KWK-G sind Einrichtun-
gen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wär-
me, die nachfolgende Kriterien erfüllen:  

� Bestehen der Möglichkeit, an das Wärmenetz 
eine unbestimmte Anzahl von Abnehmern an-
zuschließen (öffentliches Netz), 

� Anschluss mindestens eines Abnehmers, der 
weder Eigentümer noch Betreiber der einspei-
senden KWK-Anlage ist, 

� horizontale Ausdehnung des Wärmenetzes 
über die Grundstücksgrenze des Standorts der 
einspeisenden KWK-Anlage hinaus. 

 

Voraussetzungen für die Zu-
schlagszahlung 

Der Neu- bzw. Ausbau des Wärmenetzes muss von 
der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle) zugelassen worden sein. Dafür müssen 
folgende Kriterien erfüllt sein: 

� Beginn des Neu- oder Ausbaus ab dem 1. Ja-
nuar 2009 

� Inbetriebnahme spätestens zum 31. Dezember 
2020 

� Bei Inbetriebnahme entspricht die Wärmeein-
speisung aus KWK-Anlagen i. S. d. KWK-G 
mehr als 50 %. 

 
 

 � Für den geplanten Endausbau des 
Wärmenetzbereiches muss die Ein-
speisung aus KWK-Anlagen i. S. d. 
KWK-G mind. 60 % betragen (Progno-
se). 

� Es handelt sich um ein Wärmenetz 
i. S. d. KWK-G.  

� Bescheinigung eines Wirtschaftsprü-
fers bzw. eines vereidigten Buchprü-
fers. 
 

Antragsfrist: 

Der Antrag auf Zulassung kann zeitnah 
zum Inbetriebnahmedatum des neu- oder 
ausgebauten Wärmenetzes gestellt 
werden, jedoch spätestens bis zum 28. 
Februar des Folgejahres. 

Höhe der Zuschlagszahlung 

Je Millimeter Innendurchmesser 
(Nenndurchmesser) 1 Euro je Meter 
Trassenlänge, maximal 5 Mio. Euro bzw. 
20 % der ansatzfähigen Investitionskosten 
je Projekt. 
 

Förderung durch KfW 

Ergänzend können gegebenenfalls 
entsprechende Wärmenetze von der KfW 
im Rahmen des Marktanreizprogramms 
gefördert werden. Der Antrag muss vor 
Maßnahmenbeginn gestellt werden. 
 

Unser Angebot 

Unser Beratungsansatz begleitet Sie 
umfassend in allen Phasen ab der Planung:

� Erstellung der erforderlichen Beschei-
nigung im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens 

� Beachtung rechtlicher Aspekte und 
Ausarbeitung der erforderlichen Ver-
träge mit unseren Rechtsanwälten 

� Prüfung aller steuerlichen Effekte  

� Umfassende Betreuung auch in der 
Zeit nach der erfolgten Inbetriebnahme 

 

  

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Dipl.-Kfm. 

Matthias Baier 

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater 

Tel.: 0941  20 86 45 0 

Fax: 0941 20 86 45 20 

matthias.baier@ 

mtg-group.de 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 

 

 

 

MTG 

Mittelbayerische Treuhandgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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Ludwigstraße 4 

Tel.: 09441 2970 0 

Fax: 09441 2970 20 

Niederlassung  
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Tel.: 0841 96 508 0 

Fax: 0841 96 508 11 
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Tel.: 0941 208645 0 

Fax: 0941 208645 20 

weiteres Büro 

94315 Straubing 
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Tel.: 09421 8381 0 

Fax: 09421 8381 22 

Sitz der Gesellschaft 

Kelheim, Amtsgericht Regensburg HRB Nr. 2620 
 

 Dr. Reuthlinger & Breig  

und Partner GdbR 

■ Wirtschaftsprüfer 

■ Steuerberater 

■ Rechtsanwälte 
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